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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 

In Ergänzung der Planzeichnung wird folgendes textlich festgesetzt: 

A. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

1 Art der Baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

1.1 WA = Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauGB) 

Hinweis: Zur Unterscheidung von Gebieten gleicher Nutzung jedoch mit unterschiedli-
chen Festsetzungen werden die Wohnbauflächen in der Planzeichnung und im Text als 
WA1 und WA2 bezeichnet. Wird auf diese Zweiteilung nicht explizit hingewiesen, gelten 
die Festsetzungen für beide Bereiche. 

Zulässig sind:  

 Wohngebäude, 

 die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften 
sowie nicht störenden Handwerksbetriebe, 

 Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. 

Ausnahmsweise zulässig sind: 

 sonstige nicht störende Gewerbebetriebe. 

Unzulässig sind (§1 Abs. 5 und 6 BauNVO): 

 Anlagen für Verwaltungen, 

 Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 

 Gartenbaubetriebe, 

 Tankstellen. 

2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

Die Festsetzung des Maßes der baulichen Nutzung erfolgt gemäß Planeintrag über die 
Festsetzung der Grundflächenzahl (GRZ), der Geschossflächenzahl (GFZ) und der Ge-
bäudehöhe.  

2.1 Begriffsbestimmung 

Als unterer Bezugspunkt für die Festsetzungen zur Höhe baulicher Anlagen wird die 
Meereshöhe 0,0 m ü. NN bestimmt.  

Die festgesetzten maximalen Gebäudehöhen (GHmax) werden definiert als das senk-
recht an der Außenwand gemessene Maß zwischen dem Bezugspunkt und der Ober-
kante Attika. 

2.2 Grundflächenzahl 

Ergänzend zu den Festsetzungen in den Nutzungsschablonen auf der Planzeichnung 
wird bestimmt, dass eine Überschreitung der zulässigen Grundfläche durch die in § 19 
Abs. 4 BauNVO genannten Anlagen bis auf 0,7 zulässig ist. 
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Ausnahmsweise sind jedoch bauliche Anlagen im Sinne von § 19 Abs. 4 S. 1 Nr. 3 
BauNVO unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich un-
terbaut wird, bei Ermittlung der zulässigen GRZ, nicht mitzurechnen, wenn eine Erdüber-
deckung von mindestens 0,60 m und eine dauerhafte Begrünung erfolgt. 

2.3 Überschreitung der maximalen Gebäudehöhe 

Eine Überschreitung der jeweils zulässigen maximalen Gebäudehöhe ist für Dachauf-
bauten und untergeordnete technische Nebenanlagen (wie z.B. haustechnische Anla-
gen, Technikaufbauten, Aufzüge bzw. Aufzugsüberfahrten, eingehauste Treppenaus-
stiege bzw. Treppenhäuser und Ähnlichem) bis zu einer Höhe von 2,00 m zulässig. Da-
bei haben technische Aufbauten eine Abstand von mindestens 2 m zum Dachrand des 
darunter liegenden Geschosses einzuhalten. Ausgenommen davon sind Aufzüge bzw. 
Aufzugsüberfahrten sowie eingehauste Treppenausstiege bzw. Treppenhäuser. 

Die Grundfläche für Dachaufbauten und untergeordnete technische Nebenanlagen dür-
fen 10 % der Grundfläche des darunterliegenden Geschosses nicht überschreiten. 

3 Festsetzungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des 
Bundesimmissionsschutzgesetzes sowie zur Vermeidung oder Minderung sol-
cher Einwirkungen zu treffende bauliche und sonstige technische Vorkehrungen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

Zum Schutz vor Außenlärm für Außenbauteile von Aufenthaltsräumen im Plangebiet sind 
die Anforderungen der Luftschalldämmung nach DIN 4109-1 „Schallschutz im Hochbau 
– Teil 1: Mindestanforderungen“, Ausgabe Januar 2018, einzuhalten. Die erforderlichen 
Schalldämm-Maße der Außenbauteile von Aufenthaltsräumen betragen entsprechend 
der DIN 4109:2018-01 

   R’w,ges ≥ 30 dB   (Sg / SG = 0,8) 

Die erforderlichen gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße R´w,ges sind in Abhän-
gigkeit vom Verhältnis der vom Raum aus gesehenen gesamten Außenfläche eines Rau-
mes nach DIN 4109-2 (Januar 2018) zu korrigieren. 

Für Außenbauteile, die unterschiedlich zur maßgeblichen Lärmquelle orientiert sind, 
siehe DIN 4109-2 (Januar 2018), 4.4.1. 

Es können Ausnahmen von den getroffenen Festsetzungen zugelassen werden, soweit 
nachgewiesen wird, dass – insbesondere bei gegenüber den Lärmquellen abgeschirm-
ten oder den Lärmquellen abgewandten Gebäudeteilen – geringere gesamte bewertete 
Bau-Schalldämm-Maße erforderlich sind. 

Die Ein- und der Ausfahrtsrampe der Tiefgarage sind unter Beachtung der erforderlichen 
lichten Höhe zu überdachen. 

4 Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen   
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 

Die Bauweise wird für die Gebiete WA1 und WA2 gemäß § 22 Abs. 2 BauNVO als offene 
Bauweise festgesetzt.  

Die überbaubaren und nicht überbaubaren Grundstücksflächen werden in der Planzeich-
nung durch Baugrenzen im Sinne von § 23 Abs. 3 BauNVO bestimmt. 
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Ergänzend wird entsprechend § 23 Abs. 5 BauNVO bestimmt, dass Nebenanlagen im 
Sinne des § 14 BauNVO in den Gebieten WA1 und WA2 allgemein auch außerhalb der 
überbaubaren Grundstücksflächen sowie innerhalb der nach § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB 
gekennzeichneten Flächen zulässig sind, nicht jedoch innerhalb des Schutzstreifens der 
unterirdischen Gashochdruckleitung und der nach § 9 Abs.1 Nr. 21 BauGB belasteten 
Flächen. 

5 Flächen für Stellplätze und Tiefgaragen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 alt. 2 BauGB) 

Stellplätze und Tiefgaragen sowie die Erschließung der Tiefgaragen sind in dem Gebiet 
WA1 nur innerhalb der dafür vorgesehen Flächen sowie den überbaubaren Grund-
stücksflächen zulässig. 

Oberirdische Stellplätze in Form von Garagen und Carports sind in den Gebieten WA1 
und WA2 nur innerhalb der überbaubaren Fläche zulässig. 

In dem Gebiet WA2 sind Stellplätze allgemein auch außerhalb der überbaubaren Grund-
stücksflächen zulässig. 

6 Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)  

Mit Ausnahme der Dachaufbauten für Technikräume sowie als Dachterrasse genutzte 
Flächen sind Flachdächer von Haupt und Nebengebäuden sowie überdachte Abstell-
plätze für Fahrräder und Müllsammelstellen mit einer extensiven Dachbegrünung mit ei-
nem Substrataufbau von mindestens 10 cm zu versehen. Die Dachfläche ist mit einer 
standortgerechten Gräser-/Kräutermischung anzusäen oder mit standortgerechten Stau-
den und Sedumsprossen zu bepflanzen, dauerhaft zu unterhalten und zu pflegen.  

7 Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 
BauGB) 

Die mit „G/F/L“ gekennzeichnete Fläche ist: 

 mit einem Leitungsrecht zugunsten der zuständigen Versorgungsträger zu belasten. 
Das Recht umfasst die Befugnis zur Verlegung und dauerhaften Unterhaltung un-
terirdisch verlegter Versorgungsinfrastrukturen einschließlich notwendiger Schacht-
bauwerke. Nutzungen, welche die Herstellung, Verlegung sowie Unterhaltung der 
Versorgungsinfrastrukturen beeinträchtigen können, sind unzulässig. 

 mit einem Geh- und Fahrrecht zugunsten der Benutzer und Besucher der an das 
Recht angrenzenden Grundstücke zu belasten. 

Die mit „G/F“ gekennzeichnete Fläche ist: 

 mit einem Geh- und Fahrrecht zugunsten der Benutzer und Besucher der an das 
Recht angrenzenden Grundstücke zu belasten. 

B. BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN (GESTALTUNGSSATZUNG IM RAHMEN DES 
BEBAUUNGSPLANES) 

Aufnahme von auf Landesrecht beruhenden Regelungen in den Bebauungsplan gemäß 
§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 88 Landesbauordnung (LBauO) Rheinland-Pfalz und § 58 
Abs. 2 Landeswassergesetz Rheinland-Pfalz (LWG). 
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1 Gestaltung der nicht überbauten Grundstücksflächen bebauter Grundstücke  
(§ 88 Abs. 1 Nr. 3 LBauO) 

Die nicht überbauten Grundstücksflächen der bebauten Grundstücke sind, soweit sie 
nicht als Grundstückszufahrt, Stellplatz oder für sonstige zulässige Nutzungen benötigt 
werden, landschaftsgärtnerisch anzulegen und zu unterhalten. 

2 Gestaltung von Stellplatzflächen (§ 88 Abs. 1 Nr.3 LBauO) 

In direkter Zuordnung zu je sechs, außerhalb von Gebäuden zu errichtenden Stellplätzen 
für Personenkraftfahrzeuge ist ein Acer platanoides (Spitz-Ahorn; kleinwachsende Sor-
ten, z.B. Acer platanoides „Cleveland“) in einer ausreichend großen Pflanzgrube zu 
pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Der in der Planzeichnung eingezeichnete Schutz-
streifen der unterirdischen Gashochdruckleitung ist von tiefwurzelnder Bepflanzung frei-
zuhalten  

Die Bäume sind gegen Anfahren zu schützen. Ausfälle sind gleichartig und spätestens 
in der darauffolgenden Vegetationsperiode zu ersetzen. 

Stellplatz-Anlagen mit mehreren Stellplätzen sind in Bezug auf Material einheitlich zu 
gestalten. 

3 Abwasserbeseitigung (§ 58 Abs. 2 LWG) 

Bei einer Überschreitung der GRZ von 0,4 ist eine entsprechende Rückhaltung des 
Oberflächenwassers auf dem Grundstück vorzusehen. Flächen mit reduzierten Abfluss-
beiwerten sind bei der Ermittlung der GRZ entsprechend zu berücksichtigen.  

Der Nachweis zur Rückhaltung ist beim Bauantrag zu führen.  

C. HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN OHNE FESTETZUNGSCHARAKTER 

1 Boden und Baugrund 

Bei Eingriffen in den Baugrund sind grundsätzlich die einschlägigen Regelwerke (u.a. 
DIN 4020, DIN EN 1997-1 und -2, DIN 1054) zu berücksichtigen. Für Neubauvorhaben 
oder größere An- und Umbauten (insbesondere mit Laständerungen) werden objektbe-
zogene Baugrunduntersuchungen empfohlen. 

Bei allen Bodenarbeiten sind die Vorgaben der DIN 19731 und der DIN 18915 zu be-
rücksichtigen. 

2 Hinweise zum Schutz vor Verkehrslärmeinwirkungen 

Bauliche Maßnahmen an Außenbauteilen zum Schutz gegen Außenlärm sind nur wirk-
sam, wenn die Fenster und Türen bei der Lärmeinwirkung geschlossen bleiben und die 
geforderte Luftschalldämmung durch zusätzliche Lüftungseinrichtungen nicht verringert 
wird. Bei der Berechnung des Schalldämm-Maßes R' w,ges sind zur vorübergehenden Lüf-
tung vorgesehene Einrichtungen (z. B. Lüftungsflügel und -klappen) im geschlossenen 
Zustand, zur dauernden Lüftung vorgesehene Einrichtungen (z. B. schallgedämpfte Lüf-
tungseinrichtungen, auch mit maschinellem Antrieb) im Betriebszustand zu berücksich-
tigen. 
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3 Hinweise zum Schutz von Kabeltrassen und Leitungen 

3.1 Telekommunikationsleitungen 

In allen Straßen bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende Trassen mit einer 
Leitungszone in einer Breite von ca. 0,3 m für die Unterbringung der Telekommunikati-
onslinien der Telekom vorzusehen. 

Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das "Merkblatt über Baumstandorte und un-
terirdische Ver- und Entsorgungsanlagen" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und 
Verkehrswesen, Ausgabe 1989; siehe insbesondere Abschnitt 3, zu beachten. Die Deut-
sche Telekom Technik GmbH bitten sicherzustellen, dass durch die Baumpflanzungen 
der Bau, die Unterhaltung und Erweiterung der Telekommunikationslinien der Telekom 
nicht behindert werden. 

Zur Versorgung mit Telekommunikationsinfrastruktur durch die Telekom ist die Verle-
gung neuer Telekommunikationslinien im Plangebiet und außerhalb des Plangebiets er-
forderlich. 

Bitte teilen Sie der Telekom zum Zweck der Koordinierung mit, welche eigenen oder 
Ihnen bekannten Maßnahmen Dritter im Bereich folgender Straßen stattfinden werden. 

Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinierung 
mit dem Straßenbau und den Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger ist es not-
wendig, dass Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im Bebauungsplange-
biet der Deutschen Telekom Technik GmbH unter folgender Adresse 

Deutsche Telekom Technik GmbH 
Poststraße 20-28, 55545 Bad Kreuznach 

so früh wie möglich, mindestens 6 Monate vor Baubeginn, schriftlich angezeigt werden. 

Die Telekom machen darauf aufmerksam, dass aus wirtschaftlichen Gründen eine Ver-
sorgung des Neubaugebietes mit Telekommunikationsinfrastruktur in unterirdischer 
Bauweise nur bei Ausnutzung aller Vorteile einer koordinierten Erschließung sowie einer 
ausreichenden Planungssicherheit möglich ist. 

Die Telekom bittet daher sicherzustellen, dass 

 für den Ausbau des Telekommunikationsnetzes im Erschließungsgebiet die ungehin-
derte, unentgeltliche und kostenfreie Nutzung der künftig gewidmeten Verkehrswege 
möglich ist, 

 entsprechend § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB folgende Flächen als mit einem Leitungsrecht 
zu belasten festgesetzt werden und im zweiten Schritt eine beschränkte persönliche 
Dienstbarkeit im Grundbuch zugunsten der Telekom Deutschland GmbH, Sitz Bonn, 
mit folgendem Wortlaut eingetragen wird: "Beschränkte persönliche Dienstbarkeit für 
die Telekom Deutschland GmbH, Bonn, bestehend in dem Recht auf Errichtung, Be-
trieb, Änderung und Unterhaltung von Telekommunikationslinien, verbunden mit einer 
Nutzungsbeschränkung" 

 der Erschließungsträger verpflichtet wird, in Abstimmung mit uns im erforderlichen 
Umfang Flächen für die Aufstellung von oberirdischen Schaltgehäusen auf privaten 
Grundstücken zur Verfügung zu stellen und diese durch Eintrag einer beschränkten 
persönlichen Dienstbarkeit zu Gunsten der Telekom Deutschland GmbH, Sitz Bonn, 
im Grundbuch kostenlos zu sichern, 



Stadt Bad Kreuznach  Bebauungsplan 
    Korellengarten I“ (Nr. 5/2, 4. Änderung) 

  Textliche Festsetzungen 

BBP Stadtplanung Landschaftsplanung   |   Kaiserslautern   |   www.bbp-kl.de  Seite 6 von 9 

 eine rechtzeitige und einvernehmliche Abstimmung der Lage und der Dimensionie-
rung der Leitungszonen vorgenommen wird und eine Koordinierung der Tiefbaumaß-
nahmen für Straßenbau und Leitungsbau durch den Erschließungsträger erfolgt, 

 die geplanten Verkehrswege nach der Errichtung der TK-Infrastruktur in Lage und 
Verlauf nicht mehr verändert werden. 

3.2 Gashochdruckleitung 

Bei Planungen und Bauausführungen ist die "Anweisung zum Schutz von Gashoch-
druckleitungen" der Creos Deutschland GmbH zu beachten. Bei allen Tätigkeiten ist im-
mer der sichere und störungsfreie Betrieb der Anlagen der Creos Deutschland GmbH zu 
gewährleisten. 

Die Creos Deutschland GmbH weist darauf hin, dass die Übernahme der Leitung in den 
Bebauungsplan nicht davon entbindet, weitergehende Detailplanungen erneut abzustim-
men. 

Werden im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Grundstücke durch Umlegung neu 
geordnet, in denen Leitungen oder Teile des Schutzstreifens der Leitung liegen, die bis-
her nicht grundbuchlieh gesichert sind, so bittet die Creos Deutschland GmbH im Umle-
gungsverfahren die Eintragung der beschränkten persönlichen Dienstbarkeiten zu ver-
anlassen. Die hierfür anfallenden Kosten und ggfs. Entschädigungszahlungen werden 
von Creos Deutschland GmbH übernommen.  

Die Gashochdruckleitung ist durch einen definierten Schutzstreifen gesichert. Die Breite 
des Schutzstreifens beträgt in der Regel 8,0 m d. h. jeweils 4,0 m rechts und links der 
Leitungsachse. 

Im Bereich des Schutzstreifens der Leitung sind Baumaßnahmen nicht zulässig. Bei 
Kreuzungen und Parallelführungen von Ver- und Entsorgungsleitungen ist vor Baube-
ginn eine detaillierte technische Abstimmung mit der Creos Deutschland GmbH vorzu-
nehmen. 

Besonders zu beachten ist, dass zur Sicherheit der Gasversorgung und um eine Gefähr-
dung auf der Baustelle auszuschließen, im Schutzstreifenbereich der Leitungen Erdar-
beiten nur nach vorheriger Einweisung durch einen Beauftragten der Creos Deutschland 
GmbH ausgeführt werden dürfen. 

Das Befahren bzw. Überqueren des Schutzstreifenbereiches mit schweren Fahrzeugen 
ist im Vorfeld ebenfalls mit dem Beauftragten der Creos Deutschland GmbH abzustim-
men. 

Wir weisen Sie besonders darauf hin, dass die Zustimmung für Arbeiten im Leitungsbe-
reich unter Beifügung von Plänen (Lagepläne, Grundrisse, Querprofile usw.) rechtzeitig, 
mindestens jedoch 20 Werktage vor Beginn der Arbeiten, bei der Creos Deutschland 
GmbH schriftlich zu beantragen ist. 

Ansprechpartner für Rückfragen ist die Betriebsstelle Frankenthal, Im Spitzenbusch 11, 
67227 Frankenthal, Tel.: 06233 608-0. 

4 Archäologische Denkmäler und Funde 

Aus dem betroffenen Areal sind bislang keine archäologische Funde oder Befunde be-
kannt geworden; ein Vorhandensein kann aber deswegen nicht ausgeschlossen werden. 
Falls bei Erdarbeiten archäologische Befunde angetroffen würden, müssten diese vor 
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ihrer Zerstörung von der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz – Direktion 
Landesarchäologie Mainz wissenschaftlich dokumentiert und ausgegraben werde, wo-
bei das Verursacherprinzip gemäß § 21 Denkmalschutzgesetz RLP zum Tragen kommt. 

5 Hinweise zur Oberflächenwasserbewirtschaftung 

 Die Untere Wasserbehörde weist darauf hin, dass die Grundwasserneubildung bei 
der Rückhaltung des Oberflächenwassers, z. B. in abflusslosen Mulden oder bei 
dezentralen Versickerungen (bei geeignetem Untergrund bzw. geeigneten topogra-
fischen Voraussetzungen) weitgehend erhalten bleibt. 

 Zur Sicherstellung eines geordneten Abflussverhaltens haben zukünftig Maßnah-
men der Wasserrückhaltung grundsätzlich Vorrang vor abflussbeschleunigenden 
Maßnahmen. 

 Können bei Maßnahmen mit abflussrelevanten Auswirkungen Beeinträchtigungen 
der Wasserführung weder vermieden, noch als nur unerheblich eingestuft werden, 
so sind sie im zeitlichen und räumlichen Zusammenhang mit der Durchführung der 
Maßnahme auszugleichen (s. § 28 LWG). 

 Nähere Hinweise können den entsprechenden Merkblättern entnommen werden, 
wie z. B. dem rheinlandpfälzischen Leitfaden Starkregen „Was können die Kommu-
nen tun?", erschienen Februar 2013, einsehbar unter http://www.ibh.rlp.de/serv-
leUis/8892/. 

Die Sammlung des anfallenden Niederschlagswassers in Zisternen und die Verwen-
dung als Brauchwasser (z. B. zur Gartenbewässerung) sind Möglichkeiten, Nieder-
schlagswasser zu nutzen und wird von der Unteren Wasserbehörde ausdrücklich 
empfohlen. 

 Maßnahmen zur Wasserhaltung bzw. Grundwasserabsenkung stellen nach § 9 
WHG Benutzungen dar, für die rechtzeitig vor Beginn der Maßnahme entspre-
chende Erlaubnisse gem. § 8 WHG bei der zuständigen Wasserbehörde einzuholen 
sind. 

 Soweit das anfallende Niederschlagswasser (NW) nicht verwertet werden kann, soll 
es vorrangig unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten, wie z. B. die hyd-
rogeologische Situation, versickert werden. Die Versickerung sollte dezentral und 
grundsätzlich über die belebte Bodenzone erfolgen. Hierzu werden Systeme emp-
fohlen, die hohe Versickerungsraten erwarten lassen, wie z. B. 

• Rasenflächen, die als flache Mulden angelegt werden. 

• Profilierte Gräben, die in die örtlichen Gegebenheiten eingebunden sind. 

Als Vorflut soll ein Mischwasserkanal erst dann verwendet werden, wenn keine 
anderen Möglichkeiten zur Verfügung stehen, wie z. B. Gewässer, Regenwasser-
kanäle. 

Für potentiell verunreinigtes NW (z. B. aus Gewerbegebieten) ist die sachgerechte 
Wiedereinleitung in den natürlichen Wasserkreislauf nach dem DWA-Regelwerk M 
153 zu ermitteln. 

 Es wird empfohlen, die Gebäudegründungen und Kellerbereiche mit entsprechen-
dem Schutz vor Grundwasser und Staunässe bzw. drückendem Wasser auszustat-
ten (siehe hierzu auch die Ausführungen im erstellten Baugrundgutachten). 
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6 Bergbau / Altbergbau 

Die Prüfung der Planunterlagen ergab, dass der ausgewiesene Bereich des Bebauungs-
planes von dem unter Bergaufsicht stehenden Solegewinnungsbetrieb „Karlshalle/The-
odorshalle“ sowie dem auf Sole verliehenen Bergwerksfeld „Theodorshalle V“ überdeckt 
wird. 

Der Betreiber des Solegewinnungsbetriebes "Karlshalle/Theodorshalle" ist die Firma 
GuT Gesundheit und Tourismus -für Bad Kreuznach GmbH. Das Bergrecht für das Berg-
werksfeld „Theodorshalle V“ wird durch die Stadtgemeinde Bad Kreuznach, Hochstraße 
48 in 55545 Bad Kreuznach aufrechterhalten. 

Im Bereich der Bergwerksfelder sollten grundsätzlich die wesentlichen Schutzkriterien 
von äußeren Zonen eines Heilquellenschutzgebietes angewendet werden (so v.a. keine 
tieferen Eingriffe in den Untergrund über 20 m Tiefe und Veränderungen der Grundwas-
seroberfläche über 3 m Tiefe).  

Im Bereich des Plangebietes ist kein Altbergbau dokumentiert. 

7 Hinweise zur Radonvorsorge  

Das Plangebiet liegt innerhalb eines Bereiches, in dem erhöhtes bis hohes Radonpoten-
tial bekannt ist bzw. nicht ausgeschlossen werden kann. 

Radonmessungen in der Bodenluft des Bauplatzes oder Baugebietes werden dringend 
empfohlen. Die Ergebnisse sollten Grundlage für die Bauplaner und Bauherren sein, sich 
für der Situation angepasste bauliche Vorsorgemaßnahmen zu entscheiden. 

Das Landesamt für Geologie und Bergbau bittet darum die Ergebnisse der Radonmes-
sungen mitzuteilen, damit diese in anonymisierter Form zur Fortschreibung der Radon-
prognosekarte von Rheinland-Pfalz beitragen. 

Studien des LGB haben ergeben, dass für Messungen im Gestein/Boden unbedingt 
Langzeitmessungen (ca. 3-4 Wochen) notwendig sind. Kurzzeitmessungen sind hierbei 
nicht geeignet, da die Menge des aus dem Boden entweichenden Radons in kurzen 
Zeiträumen sehr stark schwankt. Dafür sind insbesondere Witterungseinflüsse wie Luft-
druck, Windstärke, Niederschläge oder Temperatur verantwortlich. Nur so können aus-
sagefähige Messergebnisse erzielt werden. Es wird deshalb empfohlen, die Messungen 
in einer Baugebietsfläche an mehreren Stellen, mindestens 6/ha, gleichzeitig durchzu-
führen. Die Anzahl kann aber in Abhängigkeit von der geologischen Situation auch höher 
sein. 

Die Arbeiten sollten von einem mit diesen Untersuchungen vertrauten Ingenieurbüro 
ausgeführt werden und dabei die folgenden Posten enthalten: 

 Begehung der Fläche und Auswahl der Messpunkte nach geologischen Kriterien; 

 Radongerechte, ca. 1 m tiefe Bohrungen zur Platzierung der Dosimeter, dabei boden-
kundliche Aufnahme des Bohrgutes; 

 Fachgerechter Einbau und Bergen der Dosimeter; 

 Auswertung der Messergebnisse, der Bodenproben sowie der Wetterdaten zur Er-
mittlung der Radonkonzentration im Messzeitraum und der mittleren jährlichen Ra-
donverfügbarkeit; 

 Kartierung der Ortsdosisleistung (gamma); 



Stadt Bad Kreuznach  Bebauungsplan 
    Korellengarten I“ (Nr. 5/2, 4. Änderung) 

  Textliche Festsetzungen 

BBP Stadtplanung Landschaftsplanung   |   Kaiserslautern   |   www.bbp-kl.de  Seite 9 von 9 

 Interpretation der Daten und schriftliches Gutachten mit Bauempfehlungen. 

Fragen zur Geologie im betroffenen Baugebiet sowie zur Durchführung der Radonmes-
sung in der Bodenluft beantwortet gegebenenfalls das LGB. Informationen zum Thema 
Radonschutz von Neubauten und Radonsanierungen können dem "Radon-Handbuch" 
des Bundesamts für Strahlenschutz entnommen werden. 

Für bauliche Maßnahmen zur Radonprävention wenden Sie sich bitte an das Landesamt 
für Umwelt (Radon@lfu.rlp.de). 

8 Hinweise zum Vollzug der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz  

Mit der Gesetzesänderung der Landesbauordnung (LBauO) wurden die Bestimmungen 
zu den notwendigen Stellplätzen nicht geändert. Bezüglich der Zahl der notwendigen 
Stellplätze bei Wohnungsbauvorhaben, die durch die soziale Wohnraumförderung un-
terstützt werden, ist daher das Schreiben des Ministeriums der Finanzen vom 12. Juni 
1996 angepasst an die aktuellen Förderbedingungen weiterhin anwendbar.  

Die Bewilligung von zinsgünstigen Darlehen ist an bestimmte soziale Kriterien sowie an 
die Beachtung von Planungsvorhaben gebunden. Aufgrund dieser Einschränkungen ist 
auf Antrag einer Bauherrin bzw. eines Bauherrn sachgerecht, die Anzahl notwendiger 
Stellplätze in Ausführung der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums der Finanzen vom 
24. Juli 2000 (MinBI. S. 231) wie folgt zu berechnen: 

In Wohngebäuden und sonstigen Gebäuden ist je Wohnung, die im Rahmen der sozialen 
Wohnraumförderung gefördert wird, unabhängig von der Wohnfläche ein Stellplatz aus-
reichend, wenn die Wohnungen Haushalten zur Verfügung gestellt werden, deren Ein-
kommen die Einkommensgrenze nach § 13 Abs. 2 LWoFG nicht übersteigt.  

Sofern die soziale Wohnraumförderung zu Gunsten von Haushalten erfolgt, deren Ein-
kommen die Einkommensgrenze nach § 13 Abs. 2 LWoFG um nicht mehr als 60 v.H. 
übersteigt, ist ein Stellplatz ausreichend, sofern die zuständige Bauaufsichtsbehörde 
feststellt, dass dies aufgrund der örtlichen Möglichkeiten zur Inanspruchnahme öffentli-
cher Verkehrsmittel angemessen ist.  
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